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Kein Anspruch auf Tierversuche
Zwei geplante Primatenversuche bleiben untersagt. Für den Tierschutz-

rechtsexperten Gieri Bolliger kommt dieser Entscheid des Verwaltungs-

gerichts des Kantons Zürich nicht überraschend: Es gibt keinen Anspruch 

auf Tierversuche. Vielmehr ist in jedem einzelnen Fall in einer Güterabwä-

gung zu prüfen, ob sich der Versuch rechtfertigen lässt. | » Seite 4
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Wir ersetzen Tierversuche
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Persönlich: Dr. iur. Gieri Bolliger

Resultat: Sie gehören der Tierver- 

suchskommission des Kantons 

Zürich an. Was ist Ihre Aufgabe als 

Vertreter der Tierschutzseite?

    
  

  
       

      
  

    
      
    

      
     

     
    



Hat der Tierschutz eine Wirkung, 

oder spielt er doch eher eine Alibi- 

funktion?

     
    

    
     

    
 

     
 

Die Forschungsseite reagierte 

pikiert.

    
      

  
      

     
    


   

      
   

     

Eine Bewilligung muss also nicht 

zwingend erteilt werden?

    
   
   

    

«Wir plädieren dafür, die Würde

des Tiers zu respektieren.»

Dr. iur. Gieri Bolliger, Rechtsanwalt 

und Geschäftsleiter der Stiftung für das 

Tier im Recht
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Porträt

       

anwalt und Geschäftsleiter der Stif- 

        

Dissertation zum Europäischen Tier- 

schutzrecht (2000) hat er sich über die 

Landesgrenzen hinaus einen Namen 

gemacht. Gieri Bolliger hat Lehrauf- 

träge für Tierschutzrecht an der Univer- 

sität Zürich und der Hochschule für 

Wirtschaft in Luzern. Er ist Mitglied und 

Tierschutzdelegierter der Tierversuchs-

kommission des Kantons Zürich.

Link:     
www.tierimrecht.org

    
   

     
    

     
    

   
   

   
     

   
 

Aber Tatsache ist, dass Versuche 

kaum verhindert werden. Die meisten 

Versuche werden bewilligt.

       
    

   
   

    
    

    
   

     
   

 

Sie haben die Entscheide des Zür- 

cher Verwaltungsgerichts erwähnt. 

Stellen diese einen Durchbruch dar?

    
     

   
      
     

    
   

    
     
     

    

«Tierschutz hat sehr wohl eine Wirkung. 

Die Gesuchsteller wissen, dass ihre 

Gesuche streng beurteilt werden.»

   
    

     
   
  

     
    

    
     

   
     

      
    

   
    

    
     

Wie ist bei einer solchen Güter- 

abwägung vorzugehen?

   
     

   
     

   
     
   
    

  
    

   
   

    
      

 

Gibt es Fälle, in denen eine 

Güterabwägung aus Ihrer Sicht 

unzulässig ist?

     
   

    
    

      
     

     
     
    

    

«Nach unserer Auffassung stellt eine 

Genehmigung für einen Tierversuch eine 

Ausnahmebewilligung dar.»


